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§ 1 Einleitung

A. Einführung

Der Umwelt- und Klimaschutz ist nicht nur Gegenstand gegenwärtiger gesell-
schaftspolitischer Diskussionen, sondern auch einer Vielzahl von Gerichtsverfah-
ren vor nationalen Gerichten. Insbesondere im europäischen Kontext finden sich
sog. Klimaklagen bereits seit Längerem innerhalb der jeweiligen nationalen
Rechtsprechung wieder1 und gewinnen auch in Deutschland zunehmend an Rele-
vanz.2 Hierbei stehen vor allem die Folgen des anthropogen verursachten Klima-
wandels im Fokus des Diskurses. Eine besonders verheerende Bedrohung stellt in
diesem Kontext der Anstieg des Meeresspiegels infolge des voranschreitenden
anthropogenen Klimawandels dar, welcher für einige Staaten sogar existenzbe-
drohend ist.

I. Problemstellung

Der Anstieg des Meeresspiegels ist eine der bedeutendsten Auswirkungen des
anthropogen verursachten Klimawandels.3 Aufgrund des Meeresspiegelanstiegs
sehen sich bereits viele Regionen und in einigen Fällen sogar ganze Staaten ge-
zwungen, über eine dauerhafte Umsiedlung ihrer Bevölkerung nachzudenken. Zu
den am Stärksten durch den Meeresspiegelanstieg gefährdeten Staaten zählen die
Small Island Developing States (die sog. kleinen Inselentwicklungsländer) und in
erster Linie die Atollstaaten im Pazifischen sowie im Indischen Ozean.4 Eine
Reihe von Faktoren macht Atolle besonders anfällig für die Auswirkungen des
Klimawandels, darunter ihre geringe Größe, geografische Isolation, hohe Bevöl-

1 Vgl. u. a. die erfolgreiche „Klimaklage“ der Umweltschutzorganisation Urgenda in
den Niederlanden; eine englische Übersetzung des Beschlusses ist online abrufbar un-
ter: https:/ /www.urgenda.nl/wp-content/uploads/ENG-Dutch-Supreme-Court-Urgenda-
v-Netherlands-20-12-2019.pdf (zuletzt aufgerufen am 05.11.2022).

2 Siehe etwa https:/ /www.sueddeutsche.de/politik/klimaklagen-bayern-nrw-branden
burg-umwelthilfe-1.5342781 (zuletzt aufgerufen am 05.11.2022); vgl. hierzu auch die
folgende Pressemitteilung der Deutschen Umwelthilfe: https://www.duh.de/presse/pres
semitteilungen/pressemitteilung/deutsche-umwelthilfe-kinder-und-junge-erwachsene-rei
chen-fuenf-neue-klimaklagen-ein-gegen-bayern-br/ (zuletzt aufgerufen am 05.11.2022);
weiterhin Wagner, Klimaschutz durch Gerichte, NJW 2021, S. 2256 ff.

3 Roberts/Andrei, The rising tide: migration as a response to loss and damage from
sea level rise in vulnerable communities, International Journal of Global Warming
(2015), Band 8, Ausgabe 2, S. 258 (259).

4 Ebd.



kerungsdichte, begrenzte Süßwasserversorgung sowie die Exposition gegenüber
den Auswirkungen von Sturmfluten und Küstenerosion.5

So gehört u. a. Kiribati, ein tief liegender Inselstaat im Pazifischen Ozean, zu
den Staaten, die von einer vollständigen Überschwemmung noch vor dem Ende
des 21. Jahrhunderts bedroht sind.6 Die Folgen des Klimawandels verschärfen in
Kiribati und anderen Inselstaaten die Umwelt- und sozioökonomischen Probleme
und stellen einen Schubfaktor für eine verstärkte Migration auf die Hauptinsel
dar, wodurch die Urbanisierung erhöht und die Wirtschaft sowie die natürlichen
Ressourcen zusätzlich belastet werden.7 Schätzungen zufolge könnten die klima-
wandelbedingten wirtschaftlichen Verluste und Schäden in Kiribati bis zum Jahr
2050 ca. 34 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP) erreichen.8 Die infolge der kli-
matischen Veränderungen entstehenden Umweltschäden führen unmittelbar oder
mittelbar zu Migrationsbewegungen, der sog. Klimamigration bzw. Klimaflucht.9

Klimawandelbedingte Migration kann innerhalb desselben Staates (sog. Binnen-
migration) oder über internationale Grenzen hinweg erfolgen.10 Da eine Binnen-
migration innerhalb des Territoriums bedrohter Inselstaaten jedoch nur in be-
grenztem Umfang möglich sein wird, erscheint es wahrscheinlich, dass sich u.a.
die Einwohner*innen von Kiribati aufgrund der Auswirkungen des Meeresspie-
gelanstiegs irgendwann dauerhaft auf einem Territorium, welches außerhalb des
Staatsgebietes von Kiribati liegt, werden niederlassen müssen.11 Die Regierung
von Kiribati hat deshalb bereits mit einer umfassenden Anpassungsstrategie und
der langfristigen Planung einer Umsiedlung begonnen.12

14 § 1 Einleitung

5 Barnett/Adger, Climate Dangers and Atoll Countries, Climate Change (2003),
Band 61, Ausgabe 3, S. 321 (322); World Bank (Weltbank), Project Appraisal Docu-
ment on a Proposed Grant from the Global Environment Facility – Least Developed
Country Fund for the Kiribati Adaptation Program (2011), S. 2.

6 Boncour/Burson, Climate Change and Migration in the South Pacific Region:
Policy Perspectives, Climate Change and Migration, S. 5 (11). Vgl. zum Fallbeispiel
Kiribati im Einzelnen unten unter § 1 B. IV.1.

7 Locke, Climate Change-Induced Migration in the Pacific Region: Sudden Crisis
and Long-Term Developments, The Geographical Journal (2009), Band 175, Ausgabe
3, S. 171.

8 World Bank (Weltbank), Project Appraisal Document on a Proposed Grant from
the Global Environment Facility – Least Developed Country Fund for the Kiribati
Adaptation Program (2011), S. 2.

9 Frank, Klimabedingte Migration, NVwZ 2019, S. 529 (530), wonach dies insbeson-
dere für die Klimamigration als explizite Folge des anthropogenen Klimawandels gelte
und unerheblich sei, ob es sich um Binnen- oder transnationale Migration handele.

10 Bodansky/Brunnée/Rajamani, S. 314.
11 Roberts/Andrei, The rising tide: migration as a response to loss and damage from

sea level rise in vulnerable communities, International Journal of Global Warming
(2015), Band 8, Ausgabe 2, S. 258 (259).

12 Roberts/Andrei, The rising tide: migration as a response to loss and damage from
sea level rise in vulnerable communities, International Journal of Global Warming
(2015), Band 8, Ausgabe 2, S. 258 (260); World Bank (Weltbank), Project Appraisal



Der Meeresspiegelanstieg stellt allerdings einen langsam einsetzenden Prozess
dar und wird voraussichtlich zu einer Reihe von Auswirkungen führen, durch
welche insbesondere sozial gefährdete Gruppen unverhältnismäßig stark belastet
werden.13 Ferner werden Verluste und Schäden auch dann entstehen, wenn bereits
Minderungs- und Anpassungsstrategien umgesetzt wurden. Der Umfang der re-
sultierenden Verluste und Schäden ist jedoch stark von den politischen Entschei-
dungen in der Gegenwart abhängig.14 Im Rahmen der vorliegenden Forschungs-
arbeit sollen die Staatenverantwortlichkeit sowie die daraus resultierenden
Rechtsfolgen infolge des klimawandelbedingten Untergangs eines Staates ohne
Rechtsnachfolge im besonderen Kontext des Pariser Übereinkommens15 unter-
sucht werden.

II. Gang der Untersuchung

Zunächst gilt es die relevanten wissenschaftlichen Grundlagen zu determinie-
ren. Dies betrifft sowohl die naturwissenschaftlichen als auch die völkerrecht-
lichen Aspekte von umweltschädigendem Verhalten und in besonderer Weise die
Ursachen und Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels. Anschließend
wird das Vorliegen einer Staatenverantwortlichkeit für den klimawandelbedingten
Untergang eines Staates ohne Rechtsnachfolge untersucht, wobei die einschlä-
gigen Tatbestandsvoraussetzungen im Einzelnen geprüft werden. Vordergründig
stellt sich hierbei die Frage, ob sich eine relevante völkerrechtliche Verpflichtung
ergibt. Sollte eine Staatenverantwortlichkeit anzunehmen sein, stellt sich darüber
hinaus die Frage, ob eine solche angesichts der fehlenden Rechtsnachfolge durch
den betroffenen Staat geltend gemacht werden könnte. Sollte eine Geltend-
machung der Staatenverantwortlichkeit möglich sein und durch den betroffenen
Staat erfolgen, ist abschließend fraglich, welche Rechtsfolgen eintreten.

B. Grundlagen

Einführend ist auf die Grundlagen der für diese Forschungsarbeit relevanten
naturwissenschaftlichen und völkerrechtlichen Erkenntnisse hinsichtlich Umwelt-
schäden im Allgemeinen sowie solchen, die auf den klimawandelbedingt anstei-

B. Grundlagen 15

Document on a Proposed Grant from the Global Environment Facility – Least Devel-
oped Country Fund for the Kiribati Adaptation Program (2011), S. 3.

13 Bodansky/Brunnée/Rajamani, S. 315.
14 Vgl. hierzu auch Roberts/Andrei, The rising tide: migration as a response to loss

and damage from sea level rise in vulnerable communities, International Journal of
Global Warming (2015), Band 8, Ausgabe 2, S. 258 (267 f.).

15 Im Original: Paris Agreement; UNTS vol. 3156, p. 88; UN Reg.-No. 54113; UN
Doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1 (Decision 1/CP.21) vom 29.01.2016. Im Folgenden als
Pariser Übereinkommen bezeichnet, bei Verweis auf den Verabschiedungstext im glei-
chen Dokument wird auf Pariser Übereinkommen, Adoption verwiesen. Vgl. ergänzend
hierzu auch das Gesetz zu dem Übereinkommen von Paris in der Bundesrepublik
Deutschland, 12.12.2015, BGBl. 2016, Teil II, S. 1082.


